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chliche orteıl 1e lele
Aufbau des Werkes ın einer aNz dlegenden lung verlassen
wurde. Weltliches ec. und Dıözesanrecht konnten natürlich 1a94

einbezogen werden, doch ind gelegentlich reichsdeutsche Verhältnisse
berücksichtigt. uch WeTr größere juristische Werke besitzt,
wegen der sachlich un: ormell ausgezeichneten Übersichtlichkeit
Geschlossenheit der Sachgebiete N diesem uC: Retzbachgreiıfen.

Linza. Dr ose Fließer, Professor des Kirchenrechtes
Consultationes Juris Canoniei. Vol Romae 1934. Apud Cusi

1am Librariam ont Instituti Utriusque JurI1s, Roma, Pıa
Apollınare d

Der rührige Verlag am Apollinare, dem päpstlıchen Institut
kirchliches un römisches ecC. 1in Rom, gıbt iıne sehr instruk
Kasussammlung zum eX heraus, OVOIN der erste Band ber
erschienen ist. Bıs Jjetzt sınd 111 asSsu!: un! dubıa nach der Reihe
folge der Canones GCod. Jur. Call, aqusführlich und erschöpfend

chandelt. Die Autoren der einzelnen Artikel sıind Professoren A, e
Jjuridischen Fakultäten Roms un! Konsultoren der römischen Kongre
atıonen un: Funktionäre der römiıschen Gerichtshöfe, denen ein

oausgezeichnetes uthentisches Materıal ZUF Verfügung steht. Alen A0

die mit dem Kirchenrecht sich eingehender beschäftigen müssen
und den Diözesankurien kann die Sammlung große Diıenste leiste

1NZz A Dr oSe Fließer
Concordata vigentia, otis histdficis et juridicis deelära A

Romae 1934 Pontificium Institutum Utriusque JurIis, oOMmMat
Pıazza Anollinare 49 DL

A  NDer Professor für Konkordatsrecht amn Apollinare ın Rom,
gelus Perugıin1, hat ın einem Bande die seit dem Weltkrieg untier de!]
Papsten Benedıkt und 1USs Al abgeschlossenen Konkordate N

CTEdem österreichiıschen als dem jüngsten herausgegeben un! ıIn iıne
Anhang auch die VOoTrT dem Weltkrieg abgeschlossenen, och geltende:
Verträge angefügt. Da die authentischen exte der Konkordate ı
den verschıedenen römischen Verlautbarungen sehr zerstreut fin
den sınd, ist die Zusammenfassung einem and sehr begrüßens

V Cwert. Die Anmerkungen unfier dem Strich bringen wichtige historische
Daten un Erläuterungen un!:‘ tellen beı den einzelnen Punkten
schen den verschıedenen Konkordaten interessante Vergleiche

Linz Dr 0Se Fließer.
Pfarréi Un! Pfarrer ach dem Codei Juris Canofict Von

August Hagen, Privatdozent der Universität Tübingen. Rotte
burg z 1935, er. Brosch. 7.20, geb 8.7  ©

Das Buch ist gedacht als eın systematischer Kommentar Zzu den
Call. 451—470 un schließt sıch 1mM Aufbau eNSE die
Systematik des Kodex an. Dabeı ınd aber die entsprechenden Par
tıen aus der Moral und Pastoral für die Praxis durchaus nicht VOCI-

essen. Das uch ist ıne ausgezeichnete Zusammenfassung der bis-
her uüuber dieses Kapıtel erschienenen umfangreichen Literatur in einer
selbständiıgen Verarbeıtung und Bereicherung. Das zesanrecht der
deutschen . Diözesen ist rgichlich verwertet. Der Jurist wird in dem
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Buche Sanz neue Gesichtspunkte bei VEeIS hiedene Stre agen fin-en, der Praktiker wird qals Handbuch, dem eın ausführlichesSachregister E Nachschlagen beigegeben ist, schätzen. der Pfar-
rer wird 1ın diesem Buche N1C. nur. vıel Anregung für Theorie undPraxis finden, sondern auch persönlich ein tıefes erständnis für dieBedeutung und Wuürde seines pfarrlichen mtes, das In der eıt derKatholischen Aktıon einen besonderen Sinn erhalten hat, darausschöpfen können.

1INZz Dr oSe Flieper.
Das Pfarr-Archirv. Von Schnyder. Die Pfarr-Chronik. Von

Diebolder Praktische Anleitungen. (43.) Luzern, er Ü,
Cie Geh FT. 1.5  ©

Die erweiıterte Sonderausgabe der gleichnamigen AbhandlungenCCın der „Schweizerischen Kırchenzeitun 1933 gibt dem Seelsorgs-geistlichen einen guten Behelf In die Hand’ Urc. den nıcht LUrden einschlägigen Vorschriften der kiırchlichen Rechtsbücher und dereinzelnen Diözesen, sondern VOT allem dem tarken Interesse fürHeimatkunde leichter Genüge eisten kann. Das
un praktısch zusammengestellt. Notwendige ist kurz

Lınz . Dr arl der

Der Kirchenbegriff des heiligen Augustinus. Von FrTitz Hofmann
924) ünch_en 1933, Hueber Brosch 15.50,{  Buche ganz néf1'e '‚GéSichtspurikt@ bei verschiedene:  Stre  agen fin-  en, der Praktiker wird es als Handbuch, dem ein aus  führliches  Sachregister zum Nachschlagen beigegeben ist, schätzen. J  eder Pfar-  rer wird in diesem Buche nicht nur viel Anregung für Theorie und  Praxis finden, sondern auch persönlich ein tiefes Verständnis für die  Bedeutung und Würde seines pfarrlichen Amtes, das in der Zeit der  Katholischen Aktion einen besonderen Sinn erhalten hat, daraus  S  schöpfen können.  Linz a. D.  Dr Josef Fließer.  i)as “Pfarr-Archiv, Vofl W. Schnyder. Die Pfärr-Chronik. Von  P, Diebolder. Praktische Anleitungen. (43.) Luzern, Räber u.  Cie. Geh. Fr. 1.50.  Die erweiterte Sonderausgabe der  gleichnamigen Abhandlungen  66  in der „Schweizerischen Kirchenzeitun  1933 gibt dem Seelsorgs-  geistlichen einen guten Behelf in die Han  d, durch den er nicht nur  den einschlägigen Vorschriften der kirchlichen Rechtsbücher und der  einzelnen Diözesen, sondern vor allem dem starken Interesse für  Heimatkunde leichter Genüge leisten kann. Das  und praktisch zusammengestellt.  Notwendigg ist kurz  Linz a. D  Dr Karl Eder.  bet Kirchenbegriff des ‘heiligen Augustinus. Von Fritz Hofmann.  4° (XX u. 524). M  ünch_en 1933, M. Hueber. Brosch. M. 15.50,  — geb. M. 18.—.  Das Werk stammt aus der Schule von K. Adam-Tübingen. Nach  den drei Entwicklungsstufen Augustins, die Adam in seiner Jubiläums-  rede  (die geistige Entwicklung des heiligen Augustinus, Augsburg  1931) meisterlich dargelegt hat, wird hier auch der Kirchenbegriff  Augustins untersucht. Die einschlägige Literatur wurde mit  „MÖög-  Jlichster Vollständigkeit“ (S. VIII)  herangezogen, wobei aber wohl nicht  gesagt sein soll, daß nicht noch einige Arbeiten in nichtdeutschen  Zeitschriften zu nennen gewesen wären.  Und seinen eigenen Ju-  biläumsartikel (Theologie und Glaube, 1931, S. 409—431) hätte der  Verfasser auch nicht zu verschweigen brauchen. Auf rund zehn im  Literaturverzeichnis genannte Autoren findet sich i  m Laufe der gan-  zen Untersuchungen kein Hinweis mehr (  geradezu erwarten möchte  .  man einen solchen z. B. auf Rintelens Aufsatz, S. 489, Anm. 166)  Über einige Druckfehler wird man sich bei der umfangreichen Arbeit  nicht viel wundern. Aber Schmaus mag sich wundern, daß er in  n  einem wissenschaftlichen Werk über Augustin (S. XII und XII  ) sei-  nen rechten Namen M.(ichael) erhält, S. XIX, im Personenverzeichnis  und S, 44 J.(osef) und S. 133 wieder M  .(ichael) heißt. Die heilige  Monika, die so treffend,  wenn auch kurz geschildert ist, hätte auch  im Personenverzeichnis genannt werden dürfen.  Der erste Teil des Werkes gilt der ersten Periode des christ-  iiche  n Denkens Augustins. Sein Platonismus und sein Kampf gegen  die Manichäer waren da zu erforschen. Die Kirche wird von. ihm in  dieser Zeit ausschließlich als Autorität gesehen.  Der zweite und größte  Teil bringt die entscheidende Periode in Au  gustins Kirchenauffas-  sung: den Kampf gegen den Donatismus. Die Kirche ist ihm da der  „geheimnisvolle Leib Christi‘“, der sich auswirkt in Sakramenten-  spenden und Lehre. Schwierige Fragen wie die Heilsnotwendigkeit  der Kirche, Verhältnis von sichtbarer und unsichtbarer Kirche, von  Kirc_:he und Sakrament behandelt hier der 4Verfasser mit Ausdauer  ”geb M

Das Werk stammt D  U der Schule VOo  - Adam-Tübingen. Nachden dreı Entwicklungsstufen Augustins, die dam In seiner Jubiläums-ede (die geistige Entwicklung des heılıgen Augustinus, Augsburg1931 meılsterlich dargelegt hat, wırd hıer auch der KirchenbegriffAugustins untersucht. DIe einschlägige Literatur wurde mıt „MOS-liıchster Vollständigkeit‘“ herangezogen, wobei aber wohl nıcht
gesagt sSeINn soll, daß nicht och einıge Arbeiten in nichtdeutschenZeıitschriften eNNeEN SCWeSsSen waären. Und seinen eigenen Ju-bıliäumsartikel (Theologie und Glaube, 1931, 409—431) derVerfasser uch nıcht verschweıigen brauchen. Auf und ehn 1mLiteraturverzeichnis genann(te Autoren findet sıiıch Laufe der J  O,  an-SE Untersuchungen keıin Hinweis mehr ” eaageradezu erwarten möchte
man einen solchen auf Rıntelens Aufsatz, 489, . Anm. 166)Über einige Druckfehler WwWIrd INa  —j sich bDel der umfangreichen Arbeıtnıicht viel wundern. ber Schmaus nas sich wundern, daß ıneinem wissenschaftlichen Werk uüber Augustin (S AIl und 111z Se1l-  S
1en rechten Namen M.(ichael) erhält, XIX, ım Personenverzeichnis
uUun! .(oSef) und 133 wlıeder ‚(ichael) he1ißt. Die heılıgeMonika, die treiffend, WenNnn auch kurz geschildert ıst, uch1m Personenverzeichnis genannt werden durfen.

Der erste eıl des erkes gılt der ersten Periıode des christ-liche Denkens Augustins. Sein Platonismus und se1ın Kampfdie Manichäer da erforschen. DIie Kirche wırd VOoO  b ihm indieser Zeıt ausschließlich als Autoriıtät gesehen. Der zweıte und größteTeıl bringt die entscheıdende Periode ın Augustins Kirchenauffas-
Sun den Kampf gegen den Donatismus. Die Kırche ist ıhm da der
;„‚geheimnisvolle eib Christi“‘ der —  n auswirkt ın Sakramenten-spenden un!: Lehre Schwierige Fragen WIe dıe Heilsnotwendigkeıtder Kırche, Verhältnis VO. sıchtbarer und unsiıchtbarer Kirche, VO.  -Kirche und Sakrament behandelt hiıer der Verfasser mit Ausdauer


